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Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Schneeberger Gruppe 

vom 03.03.2021 
 

Aufgrund des Art. 26 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit den Art. 5, 8 und 9 KAG erlässt 
der Zweckverband zur Wasserversorgung der Schneeberger Gruppe folgende Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 

 
§ 1 Beitragserhebung 

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für 
das Gebiet der Ortsteile Schneeberg, Aschahof, Aschamühle und Pondorf im Bereich des 
Marktes Winklarn und für das Gebiet der Ortsteile Schönthan, Hornmühle und Herzoghof 

ohne die Anwesen Hs.Nrn. 24 und 26 im Bereich der Stadt Oberviechtach. 
 

(2) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der in 
Abs. 1 genannten Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag, soweit der Aufwand 
nicht einer Erstattungsregelung nach Art. 9 KAG unterliegt. 

 
§ 2 Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an 
die Wasserversorgungseinrichtung besteht. Ein Beitrag wird auch für Grundstücke 

erhoben, die an die Wasserversorgungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind oder 
die auf Grund einer Sondervereinbarung nach § 8 WAS an die 

Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen werden. 
 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 

 (1) Die Beitragsschuld entsteht im Falle des 
 

1. § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die Wasserversorgungseinrichtung ange-
schlossen werden kann, 

2. § 2 Satz 2 1. Alternative, sobald das Grundstück an die Wasserversorgungs-

einrichtung angeschlossen ist, 
3. § 2 Satz 2 2. Alternative, mit Abschluss der Sondervereinbarung. 

 
Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, 

entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
 
(2) Wenn eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder der Nutzung des 

Grundstücks vorgenommen wird, die beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem Abschluss dieser Maßnahme. 

 
§ 4 Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 

des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 

§ 5 Beitragsmaßstab 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der 
vorhandenen Gebäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei 

Grundstücken in unbeplanten Gebieten mindestens 1.500 qm Fläche (übergroße 
Grundstücke) auf das 4,5-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens 

jedoch 1.500 qm begrenzt. 



Amtsblatt 10 / 2021 Seite 3 

 

 

 

 

 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu 

ermitteln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden 
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Garagen werden nur herangezogen, 

soweit sie tatsächlich einen Wasseranschluss haben. Gebäude oder selbständige 
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht angeschlossen 

werden dürfen, werden nicht zum Geschossflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht 
für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Wasseranschluss haben. Balkone, 

Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
 

(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das 

gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zulässige Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat. 
 

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel der Grundstücksfläche als 
Geschoßfläche anzusetzen. 

 
(5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese Flächen noch keine Beiträge 
geleistet, so entsteht die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle der 

Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen sowie im 
Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende 

Grundstücksfläche. Gleiches gilt auch für alle sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 
2 für die Beitragsbemessung von Bedeutung sind. 
 

(6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 oder Absatz 4 
festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet. 

Dem so ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, der sich im Zeitpunkt des 
Entstehens der neu zu berechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei Ansatz der nach 
Absatz 3 oder 4 berücksichtigten Geschossfläche ergeben würde. Der 

Unterschiedsbetrag ist nach zu entrichten. Ergibt die Gegenüberstellung eine 
Überzahlung, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz 

abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.  
 

§ 6 Beitragssatz 
(1) Der Beitrag beträgt 
 

a) pro m² Grundstücksfläche  0,64 € (ohne Mehrwertsteuer) 
        0,68 € (inkl. 7 % Mehrwertsteuer) 

 
b) pro m² Geschoßfläche   7,72 € (ohne Mehrwertsteuer) 
        8,26 € (inkl. 7 % Mehrwertsteuer). 

 
(2) Beitragszahlungen aus den Jahren 1990 bis 2002, welche auf Grund der 

nachstehend genannten Satzung des Zweckverbandes erhoben und bezahlt wurden, 
werden in voller Höhe auf den nunmehr zu erhebenden Herstellungsbeitrag zur 
Wasserversorgungsanlage angerechnet: 

 
 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 20.11.1980, 

zuletzt geändert mit Satzung vom 07.02.1995, 
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 Beitragssatzung für die Erweiterung und Verbesserung der 

Wasserversorgungsanlage vom 28.01.1993, 
 

 Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 29.01.1997, 
geändert mit Satzung vom 14.03.2002. 

 

§ 7 Fälligkeit 
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig. 

 
§ 7 a Ablösung des Beitrags 

Der Beitrag kann im Ganzen vor Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5 

Abs. 9 KAG). Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe des 
Ablösungsbetrags richtet sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 

 
§ 8 Erstattung der Kosten für Grundstückanschlüsse 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, 

Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im 
Sinne des § 3 WAS sind mit Ausnahme der Kosten, die auf die Teile der 

Grundstücksanschlüsse (Hausanschlüsse) entfallen, die sich im öffentlichen 
Straßengrund befinden, in der jeweils tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
 

(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 
Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruches Eigentümer 

des Grundstückes oder Erbauberechtigter ist. Der Erstattungsanspruch wird einen 
Monat nach Zustellung des Erstattungsbescheides fällig. 
 

§ 9 Gebührenerhebung 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung Grund- 

und Verbrauchsgebühren. 
 

§ 9 a Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird in Abhängigkeit der Bauart nach dem Nenndurchfluss (Qn) 
oder dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden 

sich auf dem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so 
wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses oder 

Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler 
nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die 
mögliche Wasserentnahme messen zu können. 

 
 (2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern  

       
 a) mit Nenndurchfluss (Qn): 
  bis 5 m³/h    40,00 €/Jahr (ohne Umsatzsteuer), 

        42,80 €/Jahr (inkl. Umsatzsteuer), 
 

   über 5 m³/h    50,00 €/Jahr (ohne Umsatzsteuer), 
53,50 €/Jahr (inkl. Umsatzsteuer), 
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 b) mit Dauerdurchfluss (Q3): 
  bis 8 m³/h    40,00 €/Jahr (ohne Umsatzsteuer), 

        42,80 €/Jahr (inkl. Umsatzsteuer), 
 

  über 8 m³/h    50,00 €/Jahr (ohne Umsatzsteuer), 
53,50 €/Jahr (inkl. Umsatzsteuer). 

 

§ 10 Verbrauchsgebühr 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungs-

einrichtung entnommenen Wassers berechnet. 
 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgehalten. Er ist durch den 

Zweckverband zu schätzen, wenn 
 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasserzähler den wirklichen 

Wasserverbrauch nicht angibt. 
 

(3) Die Gebühr beträgt 
 

0,65  € pro Kubikmeter entnommenen Wassers (ohne Umsatzsteuer) bzw. 

0,70  € pro Kubikmeter entnommenen Wassers (inkl. Umsatzsteuer). 
 

(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 
so beträgt die Gebühr 
 

0,65 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers (ohne Umsatzsteuer) bzw. 
0,70 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers (inkl. Umsatzsteuer). 

 
§ 11 Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit dem Verbrauch. 

 
(2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 

betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt: der Zweckverband teilt dem 
Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit. Im Übrigen entsteht die 

Grundgebührenschuld mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils 
der Jahresgrundgebührenschuld. 
 

§ 12 Gebührenschuldner 
Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld 

Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück 
befindlichen Betriebes. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 
§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) Der Verbrauch wird zum 31. März jährlich abgerechnet. Die Grund- und 
Verbrauchsgebühr wird einen Monat nach Zustellung des Gebührenbescheides fällig. 
 

(2) Auf die Gebührenschuld ist zum 15.10. jeden Jahres eine Vorauszahlung in Höhe 
der Hälfte der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche 
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Vorjahresabrechnung so setzt der Zweckverband die Höhe der Vorauszahlung unter 
Schätzung des Jahresgesamtverbrauches fest. 

 
§ 14 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe 
der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang 
dieser Veränderungen Auskunft zu erteilen. 

 
§ 15 Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 

07.05.2003, zuletzt geändert mit der Satzung vom 20.03.2019 außer Kraft. 
 

Oberviechtach, 03.03.2021 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Schneeberger Gruppe 

Meier 
Zweckverbandsvorsitzende 

 
 
 

 
Bekanntmachung des Landratsamtes Schwandorf vom 04.03.2021  

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der Geflügelpest; 
Aufstallung von Geflügel und Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in 
einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken 

 

Öffentlich bekannt gegeben durch Veröffentlichung im Internet 

(https://corona.landkreis-schwandorf.de), in Rundfunk und Presse am 04.03.2021 

 

Das Landratsamt Schwandorf erlässt auf Grund von § 13 der Verordnung zum Schutz 

gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665) i. V. m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des 

Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 

November 2018 (BGBl. I S. 1938), des § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) und Art. 3 Abs. 

2 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 

(GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. 

Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist, ergänzend zur Allgemeinverfügung vom 

02.02.2021 folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Geflügel im Sinne des § 1 Abs. 

2 Nr. 2 der Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hühner, Truthühner, 
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Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in 

Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden) im Gebiet des Landkreises 

Schwandorf halten, wird eine Aufstallung des Geflügels angeordnet  

1.1.  in geschlossenen Ställen oder  

1.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen 

Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen 

von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.  

2. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis einschließlich 100 Stück Geflügel im 

Landkreis Schwandorf haben im Bestandregister nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-

Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Anzahl der pro Werktag 

verendeten Tiere zu machen. Halter von Geflügel mit einem Bestand bis 

einschließlich 1.000 Tieren im Landkreis Schwandorf haben nach § 2 Abs. 2 

Geflügelpest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Gesamtzahl der 

gelegten Eier pro Bestand und Werktag zu führen. 

3. Die sofortige Vollziehung der in den Nummern 1 und 2 des Tenors getroffenen 

Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs- 

gerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

4. Kosten werden nicht erhoben. 

5. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt 

gegeben.  

 

Begründung 

I. 

Das gegenwärtige HPAI-Geschehen in Bayern und Deutschland ist weiterhin 

hochdynamisch. In Bayern sind über die Landesfläche verteilt – bislang – 23 Fälle von 

HPAI bei Wildvögeln sowie 3 Fälle bei Hausgeflügel amtlich festgestellt worden. Die 

bisherigen Fundorte HPAI-positiver Wildvögel liegen zu einem weitaus überwiegenden 

Teil in HPAI-Risikogebieten. Vor diesem Hintergrund und einer steigenden Prävalenz 

des Virus in der Wildvogelpopulation in Bayern, kommt das Bayerische Landesamt für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in seiner aktuellen Risikobewertung für 

das Auftreten von HPAIV in Bayern vom 03.03.2021 zu dem Ergebnis, dass 

insbesondere für Geflügelhaltungen in HPAI-Risikogebieten ein besonders hohes Risiko 

für den unmittelbaren oder mittelbaren Eintrag von HPAI über Wasservögel besteht. 
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II. 

Das Landratsamt Schwandorf ist gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, sachlich und gemäß Art. 3 

Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig. 

Die Anordnung der Aufstallung nach Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung stützt sich auf § 

13 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 

Nr. 11a TierGesG. Danach ordnet die zuständige Behörde auf Grundlage einer 

Risikobewertung nach Maßgabe von § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung zur 

Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel 

die Aufstallung des Geflügels an. 

Durch die amtliche Feststellung des Ausbruches der Geflügelpest bei Wildvögeln in einer 

Vielzahl von Bundesländern sowie nun auch eines Ausbruchsgeschehens in einem 

Betrieb im Landkreis Schwandorf ist die Erforderlichkeit der Aufstallung von Geflügel 

zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch 

Wildvögel im Sinne des § 13 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung gegeben. Dies wird in 

der aktuellen Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Institutes (FLI) (bzw. des Bayerischen 

Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)) vom 03.03.2021 

bestätigt. In der Risikobewertung nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung 

sind die örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Nähe zu einem Gebiet, in dem sich 

wildlebende Wat- und Wasservögel sammeln, rasten oder brüten, zu berücksichtigen. 

Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 der Geflügelpest-Verordnung ist der Verdacht oder der 

Ausbruch auf Geflügelpest in einem Kreis oder anliegenden Kreis in die Risikobewertung 

mit einzubeziehen. Die demgemäß vorzunehmende Risikobewertung erlaubt nach der 

derzeitigen Seuchenlage keine Abgrenzung bestimmter Gebiete. Daher hat die 

Aufstallung landkreisweit zu erfolgen. In dem oben genannten Gutachten des FLI (bzw. 

LGL) wird das Risiko des Eintrags von Geflügelpest des Subtyps H5N8 durch Wildvögel 

in Hausgeflügelbeständen bundesweit als hoch eingeschätzt und neben der 

konsequenten Durchsetzung von Vorsorgemaßnahmen (insbesondere der Biosicherheit) 

empfohlen, Geflügel risikobasiert, zumindest für Geflügelhaltungen, die sich in Regionen 

mit hoher Wildvogeldichte oder in der Nähe von Wildvogel-Rastplätzen befinden, 

aufzustallen. Aufgrund des genannten Gutachtens sowie der festgestellten Ausbrüche 

der Geflügelpest bei Wildvögeln und eines Ausbruchsgeschehens im Landkreis hat die 

Risikobewertung zu dem Ergebnis geführt, dass es erforderlich ist, Geflügel 

landkreisweit aufzustallen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es erforderlich, Kontakte 

zu Wildvögeln in jeglicher Form zu minimieren und wenn möglich zu verhindern. 

Geflügel in Freilandhaltungen hat im Vergleich zu ausschließlich im Stall gehaltenem 
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Geflügel weitaus größere Möglichkeiten, mit diversen Umweltfaktoren in Kontakt zu 

geraten. Die landkreisweite Aufstallung von Geflügel ist geboten, um ein Übergreifen 

der Geflügelpest auf Nutzgeflügelbestände zu verhindern und damit die tierische 

Erzeugung (Eier und Geflügelfleisch) von hochwertigen Lebensmitteln nicht zu 

gefährden. Diese Entscheidung erfolgte nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens. 

Die Maßnahme ist geeignet, den Zweck, die Verhinderung einer Infektion von 

Hausgeflügel mit H5N8 HPAI zu erreichen. Die Aufstallung ist erforderlich, da kein 

anderes, milderes Mittel zur Verfügung steht, welches zur Zweckerreichung 

gleichermaßen geeignet ist. Die Anordnung ist auch angemessen, da die 

wirtschaftlichen Nachteile, welche die betroffenen Tierhalter durch die Aufstallung 

erleiden, im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, der durch einen einzigen 

Geflügelpestausbruch für die gesamte Geflügel- und Lebensmittelwirtschaft entstehen 

kann, nachrangig sind. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der Aufstallung 

die privaten Interessen der betroffenen Tierhalter. Die Übertragung von Influenzaviren 

bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder durch 

Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Einstreu, 

Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung. Unter der Vielzahl von in Betracht 

kommenden Faktoren sind auch Wildvögel als Eintragsquelle zu berücksichtigen. 

Virushaltige Ausscheidungen von Wildvögeln können jederzeit z.B. 

Oberflächengewässer, Futtermittel und Einstreu bei im Auslauf gehaltenen Geflügel mit 

Influenzaviren, die für das Geflügel pathogen sind, kontaminieren. Die in Nr. 1 der 

Verfügung genannte Aufstallung ist geeignet, das Risiko derartiger Übertragungswege 

zu minimieren. 

 

Die Anordnung der Erfassung der ergänzenden Angaben im Bestandsregister aller 

Geflügelhalter in Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung in Ergänzung zu den Maßnahmen in 

§ 2 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 der Geflügelpest-Verordnung, die generell für Geflügelhaltungen 

erst ab 100 bzw. 1.000 Stück gelten, erfolgen auf der Grundlage § 38 Abs. 11 und § 6 

Abs. 1 Nr. 5 e) des TierGesG. Die Erfassung dieser ergänzenden Angaben sind auch bei 

kleinen Beständen geeignet, ein mögliches Krankheitsgeschehen zeitnah zu erkennen, 

um die nach § 4 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung vom Tierhalter zu veranlassende 

diagnostische Abklärung zeitnah durchzuführen. 

 

Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen in den Nummern 1 und 2 dieser 

Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Satz 1 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet, da es sich 
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bei der aviären Influenza H5N8 um eine hochansteckende und leicht übertragbare 

Tierseuche handelt, deren Ausbruch mit hohen wirtschaftlichen Schäden und 

weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz vor der 

Verschleppung der Seuche müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung 

greifen. Es kann nicht abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen 

Verfügung zur Prävention der Seucheneinschleppung gerichtlich festgestellt wird. 

Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ein 

entgegenstehendes privates Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines 

eventuellen Widerspruchs. 

 

Die Kostenentscheidung in Nr. 7 dieses Bescheides beruht auf Art. 13 des 

Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG). 

 

Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt 

bei öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung 

als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 

BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die 

Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch 

gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im 

Amtsblatt des Landkreises Schwandorf als bekannt gegeben gilt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner 

Bekanntgabe Klage erhoben werden beim 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen¹ Form. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

¹ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs mittels einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 

entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 

Rechtsbehelfen 

entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle). 

 

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in 

Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig. 

 

Hinweise: 

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung 

hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur 

Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  

 

2. Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich erforderliche Zulassung von 

Geflügelhändlern anhand der Vorlage der entsprechenden Zulassungsbescheide vor der 

Bestellung von Geflügel durch den Tierhalter zu überprüfen.  

 

3. Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, 

Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der 

zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner 

Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, 

ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.  

 

4. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und 

§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser 

Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

bis zu 30.000 Euro geahndet werden.  

5. Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung 

Ausnahmen von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt 

werden, soweit  
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1. eine Aufstallung  

a. wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, oder 

b. eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt,  

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam 

unterbunden wird, und  

3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.  

4. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne 

des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungs-

einrichtungen sind kostenfrei.  

 
Schwandorf, 04.03.2021 

Landratsamt Schwandorf  
Ebeling 

Landrat 
 
 

 
 

Bekanntmachung des Landratsamtes Schwandorf vom 04.03.2021 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung);  

Ausbruch der Geflügelpest im Gebiet der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf 
 

Öffentlich bekannt gegeben durch Veröffentlichung im Internet 

(https://corona.landkreis-schwandorf.de), in Rundfunk und Presse am 04.03.2021 

 

Am 03.03.2021 wurde in einem Betrieb in Nittenau, Ortsteil Stadl, Landkreis 

Schwandorf das Aviäre Influenza Influenzavirus A, Pathogenität n.d., Subtyp H5N8 

festgestellt. Der Ausbruch der Geflügelpest in einem Geflügelbestand in Nittenau, 

Ortsteil Stadl ist amtlich festgestellt.  

 

Das Landratsamt Schwandorf als Vertreter des Freistaat Bayern erlässt folgende 

 

 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g : 

 

Bedingt durch den Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb der Stadt Nittenau, 

Landkreis Schwandorf werden um den befallenden Betrieb ein Sperrbezirk und ein 

Beobachtungsgebiet festgelegt. 
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I. 

 

1. Der Sperrbezirk umfasst entsprechend der Darstellung der Karte (Anlage 1) 

folgende Städte, Märkte, Gemeinden mit den Ortsteilen: 

 

Stadt Nittenau 

Ortsteile Annahaid, Bergham, Bleich, Hubhof, Kaspeltshub, 

Lichtenhaid, Oed, Ottischhof, Stadl, Thann, Tiefenhof, 

Waltenried, Zell 

 

Markt  Bruck i.d.OPf 

Ortsteile Bruck i.d.OPf., Grubmühl, Hinterthürn, Hoffeld, Hofing, 

Hofinger Mühle, Kellerhof, Sankt Hubertus, Sulzmühl, 

Vorderthürn, Wackenried,  

 

 

2. Das Beobachtungsgebiet umfasst entsprechend der Darstellung der Karte 

(Anlage 2) folgende Städte, Gemeinden mit den Ortsteilen:  

 

Stadt Nittenau 

Ortsteile Asang, Auhof, Bachbügl, Berghof, Berglarn, Bodenstein, 

Brunn, Diepenried, Dobl, Dürrmaul, Eckartsreuth, 

Eichlgütl, Elendhof, Entermainsbach, Eschlbach, 

Fichtenhof, Fischbach, Forsting, Geiseck, Goppeltshof, 

Gunt, Hadriwa, Haiderhof, Hammerhäng, Harthöfl, 

Harting, Heinzlmühl, Hengersbach, Hinterberg, 

Hinterkohlstetten, Hof am Regen, Hofer Mühle, Höflarn, 

Holzheim, Holzseige, Jägerhöhe, Kaaghof, Knollenhof, 

Königshof, Königsreuth, Lohbügl, Michelsberg, 

Muckenbach, Mühlenthal, Nerping, Neubau, Nauhaus, 

Nittenau, Obermainsbach, Ödgarten, Reisach, Reuting, 

Roithof, Roneck, Rumelsölden, St.Johann, St.Martin, 

Schönberg, Schwarzenberg, Spandelhof, Stefling, 

Steinhof, Steinmühl, Straßhof, Strohhof, Tiefenbach, 
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Traidling, Trumling, Überfuhr, Untermainsbach, 

Vorderkohlstetten, Waldhaus Einsiedel, Weinting, 

Weißenhof, Wetzlgütl, Wetzlhof 

  

Markt  Bodenwöhr 

Ortsteile Bodenwöhr, Altenschwand, Blechhammer, Erzhäuser, 

Höcherhof, Kaltenbrunn, Kipfenberg, Mappenberg, 
Neuenschwand, Pechmühle, Pingarten, Sankt 

Kolomankapelle Taxöldern, Turesbach, Warmersdorf, 
Windmais, Ziegelhütte 
 

  

Gemeinde Bruck i.d.OPf 

Ortsteile Birkhof, Gipfelberg, Grabenberg, Hinterrandsberg, Kobl, 
Kölbdorf, Mappach, Mögendorf, Ried, Schöngras, Sollbach, 

Vorderrandsberg, Windischbachmühl 

  

Gemeinde   Neukirchen-Balbini 

Ortsteile Unterstocksried 

  

Stadt Schwandorf 

Ortsteil Oberweiherhaus 

  

Gemeinde Steinberg am See 

Ortsteile Haid, Hirmerhaus, Oder, Spitalhaus, Steinberg am See, 

Waldheim 

  

Stadt Teublitz 

Ortsteile Loisnitz 

  

Gemeinde Wackersdorf 

Ortsteile Grafenricht, Heselbach, Mappenberg, Meldau 

 

3. Die Grenzverläufe des Sperrbezirks (Anlage 1) und des Beobachtungsgebiets (Anlage 

2) sind in den beigefügten Karten dargestellt.  

Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteile dieser Allgemeinverfügung. 
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II. 

 

Regelungen für den Sperrbezirk 

 

1. Das Landratsamt Schwandorf hat an den Hauptzufahrtswegen zu dem Sperrbezirk 

Schilder mit der deutlichen und haltbaren Aufschrift "Geflügelpest – Sperrbezirk" 

gut sichtbar anzubringen. 

 

2. Das Veterinäramt des Landratsamtes Schwandorf führt bei den im Sperrbezirk 

gelegenen Vogelhaltungen Untersuchungen über den Verbleib von gehaltenen 

Vögeln, Fleisch von Geflügel, Eiern, tierischen Nebenprodukten und Futtermittel 

sowie die Maßnahmen nach Kapitel IV Nummer 8.6 des Anhangs der Entscheidung 

2006/437/EG durch. 

 

3. Für die im Sperrbezirk gelegenen Vogelhaltungen können serologische und/oder 

virologische Untersuchungen angeordnet werden. 

 

4. Tierhalter im Sperrbezirk müssen dem Landratsamt Schwandorf unverzüglich die 

Anzahl gehaltener Vögel unter Angabe der Nutzungsart und des Standortes und die 

Anzahl der verendeten gehaltenen Vögel sowie jede Änderung unverzüglich 

anzeigen. 

 

5. Die im Sperrbezirk gehaltenen Vögel sind in geschlossenen Ställen oder unter einer 

überstehenden, dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von 

Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung aufzustallen. 

 

6. Im Sperrbezirk ist die Durchführung von Ausstellungen, Märkten oder 

Veranstaltungen ähnlicher Art mit gehaltenen Vögeln verboten. 

 

7. Gehaltene Vögel, Säugetiere, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von 

Geflügel und Federwild stammende sonstige Erzeugnisse und tierische 

Nebenprodukte dürfen weder in einen noch aus einem Bestand mit gehaltenen 

Vögeln, Futtermittel dürfen nicht aus einem solchen Bestand verbracht werden. 
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8. Die Beförderung von frischem Fleisch von Geflügel aus einer Schlachtstätte, einem 

Zerlegebetrieb oder einem Kühlhaus ist verboten. Dies gilt nicht, soweit das frische 

Fleisch von Geflügel von außerhalb des Sperrbezirks gewonnen und von frischem 

Fleisch von Geflügel, das im Sperrbezirk gewonnen wurde, getrennt gelagert und 

befördert worden ist oder das frische Fleisch von Geflügel vor dem 21. Tag der 

mutmaßlichen Einschleppung des hochpathogen aviären Influenzavirus in den 

Seuchenbestand gewonnen und von frischem Fleisch getrennt gelagert und befördert 

worden ist, das nach diesem Zeitpunkt gewonnen wurde. 

 

9. Es ist sicherzustellen, dass 

 

a) die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des 

Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 

b) die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden 

Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten 

werden und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach 

Verlassen des Stalles oder sonstigen Aufenthaltsortes des Geflügels 

unverzüglich ablegen, 

c) Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und Einwegkleidung nach 

Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

d) nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten 

Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass 

nach jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 

vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

e) Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung 

eingesetzt und von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils im 

abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

f) eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber 

Aufzeichnungen gemacht werden und 

g) der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung 

verendeten Geflügels bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt 

und desinfiziert werden. 
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h) Eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine 

Einrichtung zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 

10. Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestandes dürfen nicht frei gelassen 

werden. 

 

11. Auf öffentlich oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenommen auf betrieblichen 

Wegen dürfen gehaltene Vögel, Eier oder Tierkörper gehaltener Vögel nicht 

befördert werden. Dies gilt nicht für die Beförderung im Durchgangsverkehr auf 

Bundesfernstraßen oder Schienenverbindungen, soweit das Fahrzeug nicht anhält 

und Geflügel oder frisches Fleisch von Geflügel nicht entladen wird. Dies gilt ferner 

nicht für die sonstige Beförderung von Konsumeiern, die außerhalb des Sperrbezirks 

erzeugt worden sind. 

 

12. Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von 

Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige 

Materialien, die Träger des hochpathogen aviären Influenzavirus sein können, 

befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen 

Vögeln gefahren worden ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung zu reinigen 

und desinfizieren. 

 
III. 

Regelungen des Beobachtungsgebiets 

 

1. Das Landratsamt Schwandorf hat an den Hauptzufahrtswegen zu dem 

Beobachtungsgebiet Schilder mit der deutlichen und haltbaren Aufschrift 

"Geflügelpest – Beobachtungsgebiet" gut sichtbar anzubringen. 

 

2. Das Veterinäramt des Landratsamtes Schwandorf führt bei den im Sperrbezirk 

gelegenen Vogelhaltungen Untersuchungen über den Verbleib von gehaltenen 

Vögeln, Fleisch von Geflügel, Eiern, tierischen Nebenprodukten und Futtermittel 

sowie die Maßnahmen nach Kapitel IV Nummer 8.6 des Anhangs der Entscheidung 

2006/437/EG durch. 
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3. Für die im Sperrbezirk gelegenen Vogelhaltungen können serologische und/oder 

virologische Untersuchungen angeordnet werden. 

 

4. Gehaltene Vögel, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und 

Federwild stammende sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte dürfen 

weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. 

 

5. Tierhalter im Sperrbezirk müssen dem Landratsamt Schwandorf unverzüglich die 

Anzahl gehaltener Vögel unter Angabe der Nutzungsart und des Standortes und die 

Anzahl der verendeten gehaltenen Vögel sowie jede Änderung unverzüglich 

anzeigen. 

 

6. Jeder Tierhalter eines Geflügelbestandes hat sicherzustellen, dass 

-- die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden 

Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten 

werden und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen 

des Stalles oder sonstigen Aufenthaltsortes des Geflügels unverzüglich ablegen, 

-- Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und Einwegkleidung nach 

Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird. 

 

7. Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von 

Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige 

Materialien, die Träger des Influenzavirus sein können, befördert worden sind, 

sowie Fahrzeuge, mit denen ein Betrieb mit gehaltenen Vögeln befahren worden 

ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung oder Befahrung zu reinigen und zu 

desinfizieren. 

 

8. Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder 

Veranstaltungen ähnlicher Art ist verboten. 

 

9. Gehaltene Vögel dürfen zur Aufstockung des Wildbestands nicht frei gelassen 

werden. 
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IV. 

 
Verhältnis zu anderen Allgemeinverfügungen und Schutzmaßregeln 

 

1. Liegt ein Geflügelbestand oder eine sonstige Vogelhaltung in einem  Sperrbezirk 

und einem Beobachtungsgebiet, sind die jeweils strengeren  Schutzmaßnahmen 

anzuwenden. 

 

2. Von dieser Allgemeinverfügung bleiben frühere Allgemeinverfügungen bzw. 

Schutzmaßregeln unberührt. Diese früheren Verfügungen und die nunmehr 

erlassene Allgemeinverfügung gelten nebeneinander. Bei Überschneidungen im 

räumlichen Anwendungsbereich der Verfügungen ist die Zugehörigkeit zur jeweils 

strengeren Zone (Reihenfolge: Sperrbezirk- Beobachtungsgebiet) maßgeblich.  

 

V. 

 

Der sofortige Vollzug der vorstehenden Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

 

VI. 

Kosten werden nicht erhoben. 

 

VII. 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Anmerkung: 

 
Der Erlass dieser Allgemeinverfügung ist notwendig, weil im Bereich der Stadt Nittenau 

ein Ausbruch der Geflügelpest in einem Geflügelbestand amtlich festgestellt wurde. 

Aufgrund dieses Seuchenausbruchs waren ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet 

festzulegen. 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die Vorschrift der Geflügelpestverordnung 

stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit einer Geldbuße geahndet werden. 
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Hinweise: 

 

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung 

hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung 

sowie zur Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen. 

 

2. Nach § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung sind Halter von Hühner, Enten, 

Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder 

Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit 

unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im 

Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und 

ihres Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen. 

 

3. Ordnungswidrig im Sinne des § 64 Nr. 17 der Geflügelpest-Verordnung 

handelt, wer sein Geflügel nicht aufstallt. 

 

4. Die Anfechtung der angeordneten Maßnahmen nach den Ziffern 1 und 2 der 

Verfügung hat bereits nach § 37 Satz 2 Nr. 1 des Tiergesundheitsgesetzes 

keine aufschiebende Wirkung. 

 
 

Gründe: 
 

I. 
 

Am 04.03.2021 hat die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen mitgeteilt, dass in einem Geflügelbestand in Stadl, 93149 Nittenau, der 

Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt wurde. Gemäß der Verordnung zum 

Schutz gegen Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) wurde deshalb um Festlegung 

eines Sperrbezirks und eines Beobachtungsgebiets gebeten. 

 

II. 

 

Das Landratsamt Schwandorf ist zum Erlass dieser Allgemeinverfügung gemäß Art. 3 

Abs. 1 Nr. 3 und Absatz 2 GDVG sachlich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit ergibt 

sich aus Art 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(BayVwVfG). 
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III. 

 

Rechtsgrundlage für die Ziffer I dieser Allgemeinverfügung (Sperrbezirk) ist § 21 Abs. 1 

Geflügelpest-Verordnung. 

 

Hiernach legt die zuständige Behörde, wenn der Ausbruch der Geflügelpest in einem 

Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt ist, das Gebiet um den 

befallenen Betrieb oder sonstigen Standort mit einem Radius von mindestens drei 

Kilometern als Sperrbezirk fest. 

 

Der Ausbruch der Geflügelpest wurde am 04.03.2021 im Geflügelbestand im Betrieb 

Stadl, 93149 Nittenau durch die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit 

und Veterinärwesen amtlich festgestellt. Ein Sperrbezirk war deshalb festzulegen. 

 

Bei der Festlegung wurden die Strukturen des Handels und der örtlichen 

Geflügelhaltung, das Vorhandensein von Schlachtstätten, natürliche Grenzen, sowie 

Überwachungsmöglichkeiten berücksichtigt: 

 

Auf Grund dieser Feststellungen wurden die unter Ziffer I. beschriebenen Bereiche als 

Sperrbezirk festgelegt. 

 

Die unter Ziffern II. dieser Allgemeinverfügung beschriebenen Maßnahmen im 

Sperrbezirk ergeben sich unmittelbar aus § 21 Abs. 4 bis 6 der Geflügelpest-

Verordnung. 

 

Rechtsgrundlage für die Ziffer III dieser Allgemeinverfügung (Beobachtungsgebiet) ist 

§ 27 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung. 

 

Hiernach legt die zuständige Behörde, wenn der Ausbruch der Geflügelpest in einem 

Betrieb oder an einem sonstigen Standort amtlich festgestellt ist, um den Sperrbezirk 

ein Beobachtungsgebiet fest. Radius von Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet müssen 

zusammen mindestens zehn Kilometer betragen. 

 

Der Radius von Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet umfasst vorliegend ca. 10 

Kilometer. 
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Bei der Festlegung wurden die Strukturen des Handels und der örtlichen 

Geflügelhaltungen, das Vorhandensein von Schlachtstätten, natürliche Grenzen, sowie 

Überwachungsmöglichkeiten berücksichtigt: 

 

Auf Grund dieser Feststellungen wurden die unter Ziffer I. beschriebenen Bereiche als 

Beobachtungsgebiet festgelegt. 

 

Die unter Ziffern III. dieser Allgemeinverfügung beschriebenen Maßnahmen im 

Beobachtungsgebiet ergeben sich unmittelbar aus § 27 Abs. 2, 3, 4 Nummer 2 Buchst. 

a, Nummer 3, 4 und 5 und Abs. 5 Geflügelpest-Verordnung. Im Einzelfall können, soweit 

tierseuchenrechtliche Belange nicht entgegenstehen, gemäß den Vorgaben der 

Geflügelpest-Verordnung (§§ 22 - 25 und §§ 28 – 29) Ausnahmen zugelassen werden. 

 

IV. 

 

Die sofortige Vollziehbarkeit dieser Allgemeinverfügung (Ziffer V.) wurde nach  

§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) im überwiegenden 

öffentlichen Interesse angeordnet.  

Die Geflügelpest ist eine äußerst ansteckende Seuche, die den raschen Einsatz von 

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen gebietet. Durch die leichte Übertragbarkeit der 

Geflügelpest droht eine weitere Ausbreitung der Seuche mit großen wirtschaftlichen 

Verlusten. 

Da auch eine Übertragbarkeit auf den Menschen nicht ausgeschlossen werden kann, ist 

es nicht hinnehmbar, bis zur Unanfechtbarkeit dieser Allgemeinverfügung zu warten. 

Die Verzögerung der Vollziehung würde eine täglich zunehmende Gefährdung sowohl 

der Geflügelbestände als auch der menschlichen Gesundheit begründen. 

Angesichts des überragenden öffentlichen Interesses am Sofortvollzug dieser 

Allgemeinverfügung, müssen die Interessen der Betroffenen – wie etwa wirtschaftliche 

Einbußen – zurücktreten. 

 

V. 

 

Die Kostenentscheidung in Ziffer VI. dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 13 des 

Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tierseuchengesetzes (BayAGTierGesG). 
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VI. 

 

Nach § 41 Abs. 4 BayVwVfG gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines schriftlichen 

Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 

bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann als ein hiervon abweichender Tag, 

jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Da die 

Maßnahmen im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung unverzüglich greifen 

müssen, wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 

Klage erhoben werden beim 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen¹ Form. 

 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

¹ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs mittels einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 

entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle). 

 

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 
 

Landratsamt Schwandorf 
Schwandorf, 04.03.2021 

Thomas Ebeling 
Landrat 
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Karte Beobachtungsgebiet Wimex Stadl 
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Karte Sperrbezirk Wimex Stadl 

 

 


